
Nr. U~g 7.1 

1982 -12- 02 

lJ - ~51J der BeilaFf"n zu den Strn''grarhi<,hrn Prl,rokollrn 

des Natlunalrates XV. Gcs(;tzgcbung~periode 

ANFRAGE 

dep Abgeopdneten LUSSMANN 

und Genossen 

an den Bundesministep füp Finanzen 

betpeffend Einfuhpumsatzsteuep 

In letztep Zeit wipd 8ftep kpitisiept~ daß Impopt­

fipmen veppflichtet sind~ die Einfuhpumsatzsteuep 

an den jeweiligen Spediteup zu bezahlen und eine 

dipekte Vbepweisung an das Zollamt nicht m8glich ist. 

Denn dieses schpeibt die Einfuhpumsatzsteuep aus­

schließlich den Spediteupen vop. 

Es ist nunmehp in mehpepen Fällen vopgekommen~ daß ein 

Impopteup die Einfuhpumsatzsteuep an eine Spedition ge­

zahlt hat. Nach einigep Zeit ephielten diese Fipmen vom 

Zollamt die Auffopdepung~ den bepeits an die Spedition 

bezahlten Betpag nochmals zu bezahlen~ da die betpeffen­

de Spedition den Konkups angemeldet hatte. Es ist näm­

lich dep kupiose Fall eingetpeten, daß die betpeffende 

Spedition wohl die Einfuhpumsatzsteuep an das Zollamt 

abgefühpt hat~ von diesem abep dep betpeffende Betpag 

zup Abdeckung ältepep SchuZden dep Spedition vepwendet 

wopden ist. Die Impoptfipmen haben dann~ um Folgen zu 

vepmeiden~ notgedpungen die Einfuhpumsatzsteuep an das 

ZoZlamt übepwiesen. 

Offensichtlich haben die oben angefühpten Impoptfipmen 

auch vepsucht~ bei zukünftigen Impopten die Einfuhp­

umsatzsteuep dipekt an das Zollamt bezahlen zu k8nnen~ 

was abep aus Abwicklungsgpünden abgelehnt wopden ist. 
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Die untepfeptigten Abgeopdneten pichten nunmehp an den 

Bundesministep für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1. Ist es richtig~ daß bei Importen die Einfuhrumsatz­

steuer nicht direkt an das Zollamt bezahlt wepden kann? 

2. Wenn ja~ sind Sie bereit~ entsprechende Maßnahmen in 

die Wege zu leiten~ um zu verhindern~ daß sich die in der 

Präambel angeführten Fälle zu lasten der Importfirmen 

wiederholen? 

3. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie wann ergreifen? 

4. Was spricht dagegen~ den unbefriedigenden Zustand zu 

ändern? 
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